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 Veröffentlicht am 03.08.1960

Norm

TEG §23

Rechtssatz

Der Beweis, der für tot zu Erklärende sei schon vorher gestorben, kann mit absoluter Wirkung, dh mit Wirkung für und

gegen alle, im Wege eines Berichtigungsverfahrens geführt werden, er kann aber auch mit relativer Wirkung, dh mit

Wirkung nur für und wider die Beteiligten, auch in jedem anderen Verfahren erbracht werden.
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